Verwaltungsprozessablaufe fir die Anwendung des Bau-Turbo im Innenbereich, April 2026

Verwaltungsprozessablaufe fur die Anwendung des
Bau-Turbo im Innenbereich

Dieses Dokument beschreibt verallgemeinerte Verwaltungsprozessablaufe fir drei Fallkonstellationen der Bau-Turbo-Anwendung im Innenbereich:
"Pille Palle" (unkomplizierte Einzelvorhaben), "Uberformung" (Erganzung und Verdichtung bestehender Siedlungsstrukturen) und "GroRRes Areal"
(Entwicklung grofierer Brach- oder Umnutzungsflachen). Die Inhalte gehen auf die Arbeitsgruppe Innenbereich des Bau-Turbo Forums in Kassel
(Méarz 2026) zurilck, in der der Bedarf entstand, die Verwaltungsprozesse systematisch zu verschriftlichen und gezielt auf Effizienz zu prifen. Fir
jeden Falltyp werden schlanke Prozessablaufe mit konkreten Effizienzideen aufgezeigt, die Kommunen helfen, Verfahren zu beschleunigen und
Zustandigkeiten klar zu ordnen. Erganzt wird das Dokument durch anonymisierte Praxisbeispiele aus Kommunen.

Stand April 2026



Verwaltungsprozessablaufe fir die Anwendung des Bau-Turbo im Innenbereich, April 2026

Fall 1: ,,Pille Palle” - Verwaltungsprozessablauf

Beschreibung (bauplanungsrechtlich):

e Unkomplizierte Einzelvorhaben ohne Prazedenzcharakter, aber nicht von den Befreiungsmdglichkeiten nach §31 Abs.2 BauGB gedeckt
Entspricht Genehmigungstatbestanden nach §34 BauGB, d.h. das Vorhaben fligt sich tGberwiegend in die ndhere Umgebung ein (z.B.
Abweichung in einem Kriterium)

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Denkmalschutz ist nicht betroffen

ErschlieBung ist gesichert

L&st keinen zusatzlichen Bedarf an sozialer Infrastruktur aus

Keine Offentlichkeitsbeteiligung erforderlich

Rechtsgrundlage: eher §31 Abs.3 und §34 Abs.3b, nicht §246e

Untertypen/Beispiele

e Blockinnenbereiche

e Bebauung in zweiter Reihe, kein ganzer StralRenzug (Prifung Prazedenzfall)

e Alter B-Plan (Bestimmung entsprechen nicht mehr aktuellen Regelungen und Zielen) (z.B. GFZ")

e B-Plan mit Konzepten, die aber nie realisiert wurden - Angleichung an tatsachlich vorhanden Bestand

Verallgemeinerter Verwaltungsprozessablauf

Prozessschritt Beschreibung Zustandigkeit Dauer

Phase 1: Vorlauf (informell, empfohlen) und offener Austausch

1.1 Vorgesprach Vorhabentrager kommuniziert Vorhaben friihzeitig, d.h. bevor ein formaler Antrag Vorhabentrager, 1 Tag bis 2 Wochen
gestellt wird. Wichtig: Beurteilungsfahigkeit des Projektes muss gegeben sein Stadtplanungsamt

' Wenn jemand in einem alten B-Plan-Gebiet (z.B. aus den 1970er Jahren) ein Dachgeschoss mit Wohnraum ausbaut, zahlt diese Flache voll auf die GFZ an — auch wenn das
Dachgeschoss kein ,Vollgeschoss" im rechtlichen Sinne ist. Erst mit der BauNVO 1990 sind Flachen von Aufenthaltsrdumen in anderen als Vollgeschossen einschlieBlich der zu
ihnen gehdérenden Treppenrdume und ihrer Umfassungswande nicht der Geschossflache zuzuordnen.
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Ziel: Klarung, ob es sich um einen Pille-Palle-Fall handelt oder ob der Fall komplexer
ist. Alternative: Einreichen einer Entwurfsskizze zur Ersteinschatzung.

Empfehlung: Wer vorher nicht mit der Verwaltung gesprochen hat, bekommt keine
Zustimmung

Voraussetzung: Kommune stellt Ansprechpartner und Kontaktweg &ffentlich bereit.

(Ob der Antrag explizit als Bau-Turbo-Fall nach §31 Abs.3 oder §34 Abs.3b mit
aussagefahiger Begriindung zu kennzeichnen ist, ist in den Bundeslandern bzw. auch
von den Gemeinden unterschiedlich geregelt?)

Im Idealfall sind Vorabstimmung und ggf. ein stéadtebaulicher Vertrag bereits
abgeschlossen.

Fristen nach BauGB und LBauQ beginnen zu laufen. 3-Monats-Frist §36a
(Zustimmungsfiktion) lduft nach Eingang des Ersuchens der Genehmigungsbehérde®.
Hinweis: Erforderliche Unterlagen sollten vorab kommuniziert sein (siehe
Informationen fiir Bauherren)

1.2 Interne Vorprifung Stadtplanungsamt priift intern: Stadtplanungsamt (ggf. 1 bis 4 Wochen
e Eignet sich das Vorhaben? Fachamter)
e Abgleich mit Grundsatzbeschluss und definierten Kriterien (u.a.
Prazedenzcharakter, Umweltauswirkungen, Erschliefung).
e Screening nach betroffenen 6ffentlichen und nachbarlichen Belangen.
Frihzeitige Einbindung erkennbar betroffener Fachstellen.
e  Ggf. Rickmeldung an Vorhabentrager Gber notwendige Anpassungen der
Planung.
§31 Abs.3 bei B-Plan-Gebiet / §34 Abs.3b im unbeplanten Innenbereich
Phase 2: Formelle Antragstellung und Start der 3-Monats-Frist
2.1 Antragseingang Vorhabentrager reicht vollstdndigen Antrag bei der Bauaufsicht ein. Vorhabentrager 1 Tag (Vorbereitung:

2 bis 4 Wochen)

2.2 Planungsrechtliche
Beurteilung

Bauaufsicht bindet das Stadtplanungsamt ein.

Stadtplanungsamt gibt Riickmeldung zur planungsrechtlichen Genehmigungsfahigkeit
und ggf. zu beteiligender Fachabteilungen.

Hinweis, ob die Voraussetzungen fiir die Befreiung nach Bau-Turbo erfillt sind.
Effizienzideen: Wéchentliche Bauantragskonferenz zwischen Stadtplanungsamt,
Bauaufsicht und Fachstellen oder “Schreibtisch” der Stadtplanung bei Bauaufsicht fiir
direkte Antragskonferenzen;

Bauaufsicht,
Stadtplanungsamt

1 bis 2 Wochen

2 Die Gemeinde kann dies von sich aus zur Voraussetzung machen. In Baden-Wirttemberg braucht jede Abweichung einen expliziten Antrag.

3 Das Ersuchen ist ein férmlicher Akt der Bauaufsichtsbehorde an die Gemeinde (als Planungstrager). Bei kreisfreien Stadten: Eingang bei der fiir die
Stadtplanung zustandige Stelle.




Verwaltungsprozessablaufe fir die Anwendung des Bau-Turbo im Innenbereich, April 2026

2.3 Beteiligung Fachstellen

Nur anlassbezogen und parallel zur planungsrechtlichen Beurteilung — bei Pille Palle
in der Regel minimal.

Beteiligung der fiir die Befreiung sowie die Baugenehmigung erforderlichen
Fachstellen. Kein systematisches Beteiligungsverfahren wie beim B-Plan.

L&uft zeitlich parallel zu Schritt 2.2, nicht nacheinander.

Effizienzidee: Es braucht eine allgemeine Kommunikation mit den Fachbehérden,
dass Bau-Turbo und insb. Pille Palle Félle beschleunigt behandelt werden sollen.

Bauaufsicht (koordiniert),
Fachamter

12 bis 4 Wochen
(parallel)

Phase 3: Gemeindliche Zustimmung nach §36a BauGB

3.1 Beschlussvorlage

Stadtplanungsamt erstellt Beschlussvorlage mit Projektbeurteilung (ggf. unter
Bezugnahme auf den Grundsatzbeschluss sowie auf die Stellungnahmen der
Fachstellen).

Effizienzidee: Parallel zu Punkt 2.3 vorbereiten

Stadtplanungsamt

1 Woche

3.2 Entscheidung
Ausschuss

Entscheidung im zustéandigen Beschlussgremium

Zustimmung ggf. unter Vorbehalt bei noch nicht abschlieRend erfillten Kriterien (z.B.
ausstehender stadtebaulicher Vertrag).

Zusténdig kénnen sein: Gemeinderat, Bauausschuss, in Niedersachsen:
Verwaltungsausschuss (Gemeindeordnungen der Lander).

Effizienzidee: Pille Palle Falle am besten auf die Verwaltung delegieren und damit
diese 3-5 Wochen sparen

Bauausschuss /
Verwaltungsausschuss

3 bis 5 Wochen
(abhangig
Sitzungsdatum)

1 Tag, wenn auf die
Verwaltung delegiert
wurde

u.U. Zeitverlust
durch
Sitzungsrhythmus
des Gremiums

Phase 4: Genehmigung

4.
Genehmigungsentscheidu

ng

Bauaufsicht erteilt Baugenehmigung bei Erfiillung aller Voraussetzungen:
e gemeindliche Zustimmung liegt vor

offentliche Belange gewahrt,

Nachbarschutz gesichert,

ErschlieBung gesichert,

bauordnungsrechtliche Anforderungen erfiillt (Brandschutz, Abstandsflachen,
Stellplatze, Fachrechte).

Bauaufsicht

Wenige Tage bis 4
Wochen

Phase 5: Dokumentation

5. Falldokumentation

Dient als Referenz fiir den Gleichbehandlungsgrundsatz und als Schutz bei moglichen
Klagen. Nachvollziehbare Dokumentation der Entscheidung: Kriterien, Begriindung,
Falltyp, Abwagung.

Stadtplanungsamt,
Bauaufsicht

Laufend
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Musterbegriindungen und typisierte Fallgruppen nutzen.

Wer einmal zustimmt, schafft Prazedenzfélle. Die Dokumentation ist auch fiir Klagen
(VG) wichtig.

Empfehlung: Entscheidungsdokumentation in Vorlage fiir Beschlussgremium
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Fall 2: Uberformung - Verwaltungsprozessablauf

Falldefinition “Uberformung” (bauplanungsrechtlich):

e Bestehende Siedlungsstruktur wird erganzt, verdichtet oder erweitert, die Uber das Einfligegebot hinausgeht
e Vorhaben verandert die bestehende Siedlungsstrukturen, ohne sie grundlegend neu zu ordnen (Abriss/Neubau)

e Je nach Dimension: Prifung der ErschlieBung (Netzkapazitaten), Prifung der Auswirkungen auf die soziale Infrastruktur und Mobilitat
(Stellplatze, OV-ErschlieRung)

e Rechtsgrundlage: §31 Abs.3 und §34 Abs.3b BauGB, §246e BauGB

Untertypen (denkbare raumliche Konstellation)

e Siedlung (Zeilen) wird erganzt oder erweitert
e Aufstockung von mehreren Gebauden

Verwaltungsprozessablauf (verallgemeinert)

Prozessschritt Beschreibung Zustandigkeit Dauer

Phase 1: Vorlauf

Vorhabentrager kommuniziert Vorhaben friihzeitig mit Stadtplanungsamt oder
Bauaufsicht. Grobe Zielstellung und Umfang werden vorgestellt. Bei Uberformung ist
dieser Schritt nicht optional, sondern de facto Voraussetzung fir einen funktionierenden
Prozess.

1.1 Vorgesprach Vorhabentrager Variabel

Ggf. Politik informell beteiligen

Anders als bei Pille Palle: Ohne friihzeitige Abstimmung ist eine Uberformung kaum
steuerbar

1.2 Interne Klarung und Verwaltung (Stadtplanungsamt + Bauaufsicht) klart intern: Passt das Vorhaben in Stadtplanungsamt + 1 bis 2 Wochen
Einordnung bestehende Innenentwicklungsvorstellungen oder -konzepte der Kommune, oder braucht | Bauaufsicht
es einen neuen politischen Beschluss? Ist das Vorhaben mit den Vorstellungen der
stadtebaulichen Entwicklung vereinbar? Auf welcher Rechtsgrundlage ist eine
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1.3 Duplizierbarkeit priifen

1.4 Klarung beriihrter
offentlicher Belange

1.5 Entscheidung Uber
Beteiligungsverfahren

1.6 Frihzeitige informelle
Beteiligung T6B

1.7 Fortlaufende
Bauberatung

Genehmigung moglich? Voraussetzung fir Entscheidungsbefugnis der Verwaltung prifen
(Grundsatzbeschluss vorhanden?). Klarung der federfiihrenden Zustandigkeit (bei
Uberformung i.d.R. Stadtplanungsamt).

Empfehlung: RegelméBlige (z.B. wéchentliche) interne Abstimmungsrunde fiir eingehende
Bau-Turbo-Fiélle

Ist das Vorhaben in der Gemeinde ein Einzelfall oder gibt es mehrere vergleichbare
Siedlungen (z.B. weitere Zeilenbausiedlungen aus den 50er-70er Jahren)? Falls ja:
Prifen, ob der Grundsatzbeschluss bereits Leitplanken fur vergleichbare Falle enthalt
(stadtebauliche Konzepte, Anforderungen an stadtebauliche Vertrage, sozialer
Wohnungsbau). Falls nein: Ggf. Erarbeitung solcher Leitplanken anstoRRen.

Weichenstellung: Einzelfallentscheidung oder Grundlage fiir &hnliche Siedlungen?

Festlegung, welche Trager 6ffentlicher Belange (T6B) und Fachamter projektbezogen
beteiligt werden miissen. Screening nach betroffenen Belangen: ErschlieBung
(Netzkapazitaten), Umwelt, Larm, Kaltluft, Artenschutz, soziale Infrastruktur,
Mobilitat/Stellplatze, Denkmalschutz, Entwasserung. Kurze Abstimmungsrunde der
relevanten Fachamter, kein formliches Beteiligungsverfahren.

Typisch beteiligt: Umweltamt, StraBenbau/ErschlieSung, Stadtentwédsserung, Schulamt,
Wohnraumférderung

Verwaltung entscheidet aktiv, ob und in welcher Form eine Offentlichkeitsbeteiligung
stattfinden soll. §36a Abs.2 erlaubt eine optionale Offentlichkeitsbeteiligung von bis zu
einem Monat. Bei Uberformung wird eine Beteiligung empfohlen. Festlegung: Formelle
Beteiligung nach §36a Abs.2? Informelle Formate (Anwohnerdialoge,
Informationsveranstaltungen)? Beteiligung durch den Vorhabentrager?

Bewusste Entscheidung, nicht Zufall: Die Form der Beteiligung sollte friih festgelegt
werden, damit sie in den Zeitplan der Bauberatung passt

Friihzeitige informelle Beteiligung der in Schritt 1.4 festgelegten Trager 6ffentlicher
Belange und Fachamter. Ziel: Hinweise und Anforderungen friih einsammeln, bevor der
Entwurf feststeht. Optional: begleitende Scoping-Termine mit den Fachamtern zur
Klarung offener Fragen.

Sonderfall Nachverdichtung Siedlungsbestand 50er-70er Jahre: Ggf. &mteriibergreifende
Arbeitsgruppe.

Iterative Konkretisierung des Vorhabens zwischen Vorhabentrager und
Stadtplanungsamt. Einarbeitung der Hinweise aus der T6B-Beteiligung. Klarung

Stadtplanungsamt

Stadtplanungsamt

Stadtplanungsamt

Stadtplanungsamt

Stadtplanungsamt,
Vorhabentrager

Parallel zu 1.2

1 Woche

Parallel zu 1.4

Ca. 4 Wochen

Variabel (mehrere
Wochen)
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stadtebaulicher Anforderungen (MaR, Bauweise, Freiraum, ErschlieBung). Parallel:
Ausarbeitung des stadtebaulichen Vertrags.

Kernphase des Verfahrens: Hier werden die wesentlichen stddtebaulichen Fragen gel6st

Optional: Qualitdtssichernde Verfahren

2 3 Wettbewerbliches / Je nach Dimension und Komplexitat: Konkurrierendes Verfahren, stadtebaulicher
kooperatives Verfahren Workshop oder Werkstattverfahren zur Qualitatssicherung. Erhéht die stadtebauliche Stadtplanungsamt
Qualitat und die offentliche Legitimation des Vorhabens.

Nicht fiir alle Uberformungsfélle erforderlich, aber bei gréBeren Vorhaben empfehlenswert

Optional (empfohlen): Offentlichkeitsbeteiligung (gemél Entscheidung in 1.5)

2 4 Information der Durchfiihrung der in Schritt 1.5 festgelegten Offentlichkeitsbeteiligung. Formell nach §36a Vorhabentrager,
Offentlichkeit Abs.2 (bis zu einem Monat) und/oder informelle Formate (Anwohnerdialoge, Stadtplanungsamt
Informationsveranstaltungen). Ziel: Akzeptanz in der Nachbarschaft schaffen und Risiko
von Nachbarklagen reduzieren.

Empfehlung: Bei Uberformung grundsétzlich einplanen, da Nachverdichtung in bebauten
Lagen politisch sensibel ist

Phase 3: Stadtebaulicher Vertrag

3.1 Vertragsverhandlung Abschluss des stadtebaulichen Vertrags zwischen Kommune und Vorhabentrager. Regelt: Stadtplanungsamt,
und Abschluss Qualitatsziele, Quote geférderter Wohnungsbau, ErschlieRungsbeitrage, Vorhabentrager
Freiraumgestaltung, ggf. Baumschutz/Ersatzpflanzungen, Umsetzungsfristen und weitere
projektbezogene Anforderungen. Vertrag sollte idealerweise vor Stellung des Bauantrags
abgeschlossen sein.

Bei Uberformung ist der stadtebauliche Vertrag das zentrale Steuerungsinstrument
(ersetzt die Festsetzungen eines B-Plans)

Wenig Standardisierungspotenzial, aber Musterbeispiele, Textbausteine (Ziel
Rechtssicherheit)

Phase 4: Gemeindliche Zustimmung nach §36a BauGB

4.1 Vorbereitung Stadtplanungsamt erstellt Beschlussvorlage mit Projektbeurteilung anhand des
Beschlussvorlage Grundsatzbeschlusses, der Stellungnahmen der Fachamter/T6B, ggf. Ergebnisse der
Offentlichkeitsbeteiligung und Zusammenfassung des stadtebaulichen Vertrags.

Stadtplanungsamt

Vorhabentrager i.V.m.

Variabel

Bis zu 1 Monat

Parallel zu Phase 2
(mehrere Wochen)

1 bis 2 Wochen
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4.2 Entscheidung
Beschlussgremium

Entscheidung im zustéandigen Beschlussgremium (Bauausschuss, ggf.
Verwaltungsausschuss). Zustimmung ggf. unter Vorbehalt bei noch nicht abschliel3end
erfiillten Kriterien (z.B. ausstehender stadtebaulicher Vertrag). Bei Uberformung ist der
Gremienlauf der Regelfall, da politische Legitimation bei Eingriffen in bestehende
Siedlungsstrukturen wichtig ist.

Bei Uberformung ist die Entscheidung durch ein gewéhlites Gremium der Regelfall, nicht
die Ausnahme

Sonderfall: Verwaltungsinterne Zustimmung

In groRen kreisfreien Stadten mit entsprechender Verwaltungskapazitat kann die
Zustimmung — wenn es die jeweilige Gemeindeordnung zulasst — auch verwaltungsintern
erteilt werden, sofern der Grundsatzbeschluss dies fiir Uberformungsfalle explizit
vorsieht. Dies ist ein Sonderfall und nicht auf die meisten Kommunen tbertragbar.

Phase 5: Antragsverfahren und Genehmigung

5.1 Bauantrag

5.2 Formelles Ersuchen
der Zustimmung

5.3 Erteilung Zustimmung

5.4
Genehmigungsentscheidu

ng

Phase 6: Dokumentation

Vorhabentrager stellt formalen Bauantrag bei der Bauaufsicht. Im Idealfall sind
stédtebaulicher Vertrag abgeschlossen und gemeindliche Zustimmung erteilt oder in
Aussicht gestellt.

3-Monats-Frist §36a (Zustimmungsfiktion) lauft ab Eingang. Bei guter Vorbereitung in
Phase 1-4 ist die Frist unkritisch.

Bauaufsicht ersucht formell die gemeindliche Zustimmung nach §36a, sofern nicht bereits
erteilt.

Stadtplanungsamt erteilt formell die gemeindliche Zustimmung (sofern in Phase 4 noch
nicht abschlieBend erfolgt).

Bauaufsicht erteilt Baugenehmigung bei Erfiillung aller Voraussetzungen: gemeindliche
Zustimmung, 6ffentliche Belange, Nachbarschutz, ErschlieBung gesichert,
bauordnungsrechtliche Anforderungen (Brandschutz, Abstandsflachen, Stellplatze).

Saubere Dokumentation der Entscheidung: Kriterien, Begriindung, Falltyp, Abwagung,
Ergebnisse der T6B-Beteiligung, wesentliche Inhalte des stadtebaulichen Vertrags.
Besonders wichtig bei Uberformung wegen der Prazedenzwirkung: Falls in Schritt 1.3

Bauausschuss /

Verwaltungs-ausschuss

Stadtplanungsamt
(benannte Stelle)

Vorhabentrager,
Bauaufsicht

Bauaufsicht

Stadtplanungsamt

Bauaufsicht

Stadtplanungsamt,
Bauaufsicht

3 bis 5 Wochen
(abhangig
Sitzungsdatum)

Wenige Tage bis 1
Woche

1 Tag

1 Woche

1 Woche

Max. 3 Monate (ab

Antragseingang)

Laufend
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vergleichbare Siedlungen identifiziert wurden, dient die Dokumentation als verbindliche
Referenz fir kunftige Falle.

Dokumentation schlie3t den Kreis zur Duplizierbarkeitspriifung aus Phase 1: Was hier
entschieden wird, gilt als Referenz fiir vergleichbare Vorhaben.

10
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Fall 3: GroRes Areal - Verwaltungsprozessablauf

Falldefinition “Ex-B-Plan / Areal” (bauplanungsrechtlich)

Grolieres unbebautes oder brachgefallenes Areal

Hohe AulRenwirkung, Prazedenzcharakter fir kinftige Entscheidungen

ErschlieBung notwendig (auch Strallenbau)

Ausldsen von zusatzlichen Bedarfen an sozialer Infrastruktur

Notwendigkeit der Beteiligung TOB

Rechtsgrundlage: §246e BauGB als B-Plan-ersetzende Zulassung

auch Zusammenhang zum B-Planverfahren | Start mit B-Plan und dann in § 246e ,abbiegen® lassen (Aachen Uberlegung) oder
Start mit §246e und falls Komplexitat zu hoch Wechsel ins B-Plan-Verfahren

Untertypen (denkbare raumliche Konstellationen)

e |nnerstadtische Umnutzungsareale (Gewerbe, Kleingarten, Krankenhauser...)
e Bestehende Siedlungen: Aufstockung, Teilabriss und Neubau sowie Erganzungsbauten

Verwaltungsprozessablauf (verallgemeinert)

Prozessschritt Beschreibung Zustandigkeit

Phase 1: Vorlauf (informell) - wenn man mit B-Plan-Verfahren angefangen hat, entféllt diese Phase

1.1. Vorabstimmung Vorhabentrager kommuniziert Vorhaben friihzeitig mit Stadtplanungsamt oder Vorhabentrager
Bauaufsicht, bevor ein formaler Antrag gestellt wird.

Grobe Zielstellung und Umfang des Vorhabens sind bekannt. Kommune benennt

Welche Unterlagen sind zum Vorgespréch mitzubringen/einzureichen? - Ansprechpartner:in (bei
Voraussetzung fir 1.2 und 1.3. Terminvereinbarung

Wie verbindlich ist der Vorlauf geregelt (Grundsatzbeschluss)? Was passiert bei werden Anforderungen
Abweichungen? bzw. Unterlagen geklart)

e  Nutzungsmix (auch soz. Infrastruktur)
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Zielgruppen des Wohnens

Anteil geférderter Wohnungsbau (Kontaktaufnahme mit Wohnraumférderstelle)
Bauliche Dichte

Vorliegende Untersuchungen (Bodenuntersuchung, ...

Vorentwurf, stadtebauliches Konzept (Freiraumplanung, Hohenplanung, GRZ,
GFZ) — Investorenvorstellung

e Juristische Ersteinschatzung (Begriindung der Genehmigung)

Aktive Kommunikation der Notwendigkeit der Vorabstimmung.

1.2 Interne Klarung

Verwaltung klart intern:
e Eignet sich das Areal oder ist es eine NoGo-Flache?

e  Prufung Vereinbarkeit mit kommunalen Vorstellungen von stadtebaulicher
Entwicklung

e Auf welcher Rechtsgrundlage ist eine Genehmigung moglich?
e Auswirkungen auf Bedarfe an sozialer Infrastruktur

Kriterien daflr sind im Grundsatzbeschluss vorab definiert.
Klarung der weiteren federfihrenden Zustandigkeit

(gibt es eine Verwaltungsroutine - z.B. wéchentliches Treffen)

Stadtplanungsamt
Bauaufsicht

1-2 Wochen

1.3. Riickkopplung

Hausaufgaben: Wiinsche der Kommune mit den Zielen des Vorhabentragers
Ubereinbringen

1.4 Gemeinsame Termine

Besprechung des Vorhabens

Planungsamt

Entwurf

Verortung des Schrittes, abhdngig davon, ob vorhabenbezogener B-Plan oder
Angebotsbebauungsplan

Klarung der nachsten Schritte Vorhabentrager
Protokoll der VVerabredungen
(mehrere Termine, um den Prozessablauf konkreter zu bestimmen)
Optional: Notwendigkeit von Beschliissen in den Ausschiissen (politische Ebene)
1.4 Stadtebaulicher Grundlage fir die friihzeitige Beteiligung Vorhabentrager

12
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1.5 Friuhzeitige Beteiligung
(Optional)

Fruhzeitige Beteiligung der ausgesuchten Trager 6ffentlicher Belange
Abkirzung? Klarung beruhrter 6ffentlicher Belange, daraufhin Festlegung auf
projektbezogen zu beteiligende Trager 6ffentlicher Belange

Beteiligung der Offentlichkeit, Information (iber das Vorhaben, 4 Wochen-Frist fiir
Eingaben aus der Bevdlkerung

(Entscheidung der Kommune, es ist nicht zwingend vorgeschrieben)

Auch in Abhéngigkeit von der Bedeutung der Flédche (potenzielle Streitfélle).

Stadtplanungsamt

Mindestens
Vorbereitung 4 Wochen
Frist 4 Wochen
Auswertung 4 Wochen

1.6 Stadtebaulicher Vertrag

Stadtebaulicher Vertrag als zentrales Steuerungsinstrument fur Qualitatsziele,
Sozialbindungen, soziale Infrastruktur, Erschliefung

Vorbescheid (Dispensvertrag) - Baudezernenten

Abschluss stadtebaulicher Vertrag

Frist fiir Hochbauplanung setzen, damit das Verfahren nicht versandet
Vertragsabteilungen werden in den Vorprozess eingebunden

Stadtplanungsamt

Phase 2: Formelle Antragstellung

Weiter, wie bei den anderen Fallen beschrieben.
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Anonymisierte Praxisbeispiele aus den Kommunen

Beispiel 1 ,,Pille Palle" - Verwaltungsprozessablauf

Fallbeschreibung:

» Antrag auf Abriss einer Scheune und Errichtung eines Einfamilienhauses im rlickwartigen Bereich eines Grundstiicks (,in zweiter Reihe®) mit

einer Bautiefe von bis zu 46 m, gemessen ab ErschlieBungsstralRe. Die nahere raumliche Umgebung ist Gberwiegend gepragt durch eine
strallenbegleitende Bebauung mit Wohnhausern. In den riickwartigen Grundstlicksteilen befinden sich weit iberwiegend Nebengebaude.
Bislang weist keine Hauptnutzung eine Bautiefe von mehr als 30 m auf. Eine Zulassung auf Grundlage von § 34 Abs. 1 BauGB scheidet damit
aus.

Ablauf Verwaltungsprozess (beispielhaft ausgefullt)

Prozessschritt Beschreibung Zustandigkeit

1. Vorgesprach Informelles Vorgesprach zwischen Bauherrn und Verwaltung oder alternativ Vorhabentrager — Amt fir 1 Tag
Einreichen einer Entwurfsskizze zur Klarung: Handelt es sich um ,Pille-Palle* oder ist | Stadtentwicklung und Amt
der Fall komplizierter? flr Baurecht

2. Antrag Vorhabentrager beantragt Vorhaben explizit nach den Vorschriften des ,Bau-Turbo* Vorhabentrager 2 — 4 Wochen (hat

und fiigt diesem Antrag eine aussagefahige Begriindung bei. \H/HdeemSt in der
an

Anmerkungen zu Schritt 3:
Die Schritte 3.1 und 3.2 erfolgen zeitlich parallel. Im Land der Kommune beginnt die Dreimonatsfrist — wenn die Baurechtsbehérde Teil der Gemeindeverwaltung ist
— mit dem Eingang des Bauantrags bei der Baurechtsbehérde, sodass nicht erst das baurechtliche Verfahren abgewartet werden kann, bis ,die Gemeinde“ (iber

ihre Zustimmung entscheidet.
= Schritt 3.2 entféllt, wenn der Verwaltung die Entscheidungen lber ,Pille-Palle-Félle” (iberfragen wurden.

3.1 Durchflihren des baurechtlichen Zulassungsverfahrens, insbesondere Durchfiihrung Amt fir Baurecht 1 Monat
Genehmigungsverfahren Beteiligung der Fachbehdrden und der Gemeinde (Amt fiir Stadtentwicklung)

14
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Prozessschritt Beschreibung Zustandigkeit Dauer

3.2 Beschlussfassung Erstellen einer Beschlussvorlage durch das Amt fiir Stadtentwicklung und Amt fir Stadtentwicklung/ 1-2 Monat

Entscheidung des Ausschusses Ausschuss (abhéangig von
Sitzungsdatum)

4 Amt fir Baurecht Wenige Tage

Genehmigungsentscheidu
ng
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Beispiel 2 ,,Pille Palle" - Verwaltungsprozessablauf

Fallbeschreibung:

» Aufstockung eines Wohn- und Geschaftshauses in zentraler Innenstadtlage um ein weiteres Vollgeschoss mit 3 WE. Der Bebauungsplan gibt

maximal drei Vollgeschosse vor, die weitere Umgebung wird aber bereits durch héhere Gebaude mit bis zu 4 Vollgeschossen gepragt. Im

aktuellen Fall wurde direkt eine Bauvoranfrage ohne Vorabstimmung mit der Stadt gestellt.

Ablauf Verwaltungsprozess (ldeallauf):

Prozessschritt

Beschreibung

Zustandigkeit

Planungsrechtliche
Beurteilung

Bauaufsicht. Bei fehlender allgemeiner Genehmigungsfahigkeit — Hinweis auf potentiell
erfiillte Voraussetzungen fiir Genehmigung tber Bau-Turbo

1. Vorlauf Vorhabentrager kommuniziert Vorhaben friih und strukturiert mit dem Vorhabentrager 2 Wochen
1.1 Vorgesprach Stadtplanungsamt, bevor ein formaler Antrag gestellt wird.
1.2 Interne Klarung Stadtplanung klart intern schnell: Eignet sich das Areal oder ist es eine NoGo-Flache? Stadtplanungsamt (und 1-4 Wochen
informelle Beteiligung Stadtebauliche Kriterien dafiir sind im Grundsatzbeschluss vorab definiert, Screening Fachamter)

nach potentiell betroffenen 6ffentlichen/nachbarlichen Belangen. Friihzeitige Einbindung

erkennbar betroffener Fachstellen, Vorbereitung stadtebaulicher Vertrag —

Kommunikation mit Antragsteller tGber ggf. notwendige Modifikationen der Planung
2. formelle Antragstellung Eingang des Vorabgestimmten vollstandigen Antrags bei der Bauaufsicht. Im Idealfall Vorhabentrager 1 Tag
Antragseingang mit bereits abgeschlossenem stadtebaulichem Vertrag. Die Fristen nach BauGB und

LBauO beginnen zu laufen.
2.1 formelle Einholung Schnellstmogliche Beteiligung des Stadtplanungsamtes im Antragsverfahren zur Bauaufsicht 1-3 Tage
planungsrechtliche Beurteilung
Beurteilung
2.2 Ruckmeldung Zugige Ruckmeldung Uber allgemeine planungsrechtliche Genehmigungsfahigkeit an Stadtplanungsamt 1-2 Wochen
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Beschlussvorlage zur
gemeindlichen
Zustimmung

Projektbeurteilung durch die Fachstellen anhand des Grundsatzbeschlusses

2.3. Formelle Beteiligung Beteiligung der fiir die Beurteilung des Grundsatzbeschlusses erforderlichen Bauaufsicht (und 2-4 Wochen
weiterer Fachstellen Fachamter, parallel: Beteiligung der weiteren fiir die Beurteilung der Fachamter)

Bau-Turbo-Befreiung sowie die Baugenehmigung erforderlichen Fachstellen
2.4 Vorbereitung Erstellung einer Entscheidungsvorlage fir das Beschlussgremium (Bauausschuss) mit Stadtplanungsamt 1 Woche

2.5 Entscheidung Uber

Entscheidung im Beschlussgremium. Zustimmung unter Vorbehalt bei ggf. noch nicht

Bauausschuss

3-5 Wochen (Fristen

Umsetzungsfristen von 5 Jahren

gemeindliche Zustimmung | abschlieRend erfiillten Kriterien (insb. noch abzuschlieRendem Stadtebaulichem nach GemO)
Vertrag)

3. Genehmigung Erteilung der Genehmigung bei Erflllung aller Vorbehalte fiir die gemeindliche Bauaufsicht 1-4 Wochen
Zustimmung (stédtebaulicher Vertrag), sowie der weiteren Zulassigkeitskriterien nach
BauGB (6ffentliche Belange, Nachbarschutz) und LBauO

4. Vorhabenumsetzung Umsetzung des Vorhabens durch den Vorhabentrager innerhalb der vertraglichen Vorhabentrager 0-5 Jahre

17



Verwaltungsprozessablaufe flr die Anwendung des Bau-Turbo im Innenbereich, April 2026

Beispiel 3 ,,Uberformung" - Verwaltungsprozessablauf

Fallbeschreibung:

» Uberformung einer Zeilenbausiedlung mit Aufstockung bestehender Zeilenbauten, Teilabriss und Neubau sowie Erganzungsbauten

Ablauf Verwaltungsprozess (Beispielhaft ausgefullt):

Prozessschritt Beschreibung Zustandigkeit Dauer

1. Vorlauf Vorhabentrager kommuniziert Vorhaben friihzeitig mit Dezernat, Stadtplanungsamt oder Vorhabentrager
Bauaufsicht bevor ein formaler Antrag gestellt wird.
Grobe Zielstellung und Umfang des Vorhabens sind bekannt.

2. Interne Klarung Verwaltung (Stadtplanungsamt + Bauaufsicht) klart intern in wéchentlicher Runde: Stadtplanungsamt + 1-2 Wochen
Eignet sich das Areal oder ist es eine NoGo-Flache? Bauaufsicht
Prifung Vereinbarkeit mit Vorstellungen von stadtebaulicher Entwicklung

Auf welcher Rechtsgrundlage ist eine Genehmigung mdéglich?

Kriterien dafiir sind im Grundsatzbeschluss vorab definiert.

Klarung der weiteren federfilhrenden Zustandigkeit, im Fall einer Uberformung i.d.R.
Stadtplanungsamt

Klarung berlhrter offentlicher Belange, daraufhin Festlegung auf projektbezogen zu Stadtplanungsamt 1 Woche
beteiligende Trager offentlicher Belange

3. Informelle Frihzeitige informelle Beteiligung der ausgesuchten Trager 6ffentlicher Belange Stadtplanungsamt 4 Wochen
Beteiligung

In der Regel obligatorisch: Stadtplanungsamt

Stadtschulamt, Umweltamt, Amt fir Stralenbau und ErschlieRung, Stadtentwéasserung,

Wohnungsbauférderung

Optional: begleitende ,Scoping“-Termine mit den Fachamtern Stadtplanungsamt

Sonderfall Nachverdichtung Siedlungsbestand 50er-70er Jahre: Stadtplanungsamt

Vorstellung in @&mterlbergreifender Arbeitsgruppe Nachverdichtung




Verwaltungsprozessablaufe flr die Anwendung des Bau-Turbo im Innenbereich, April 2026

4. Bauberatung

Fortlaufende konkretisierende Bauberatung
Einarbeitung Hinweise aus Beteiligung
Ausformulierung stadtebaulicher Vertrag

Stadtplanungsamt

Optional und idealerweise vorlaufend:
konkurrierendes Verfahren, Workshop, 0.4.

Vorhabentrager i.V.m.

Stadtplanungsamt

Abschluss stadtebaulicher Vertrag

Vorhabentrager
Stadtplanungsamt

Optional: Offentlichkeitsbeteiligung

Vorhabentrager
Stadtplanungsamt

Ergebnis der umfassenden Bauberatung:
Zustimmung der Gemeinde wird in Aussicht gestellt

Stadtplanungsamt

5. Antragsverfahren

Stellung Bauantrag

Vorhabentrager
Bauaufsicht

Formelles Ersuchen der Zustimmung

Bauaufsicht

1 Woche

Erteilung Zustimmung

Stadtplanungsamt

1 Woche

Erteilung Baugenehmigung

Bauaufsicht

Max. 3 Monate

19



	Verwaltungsprozessabläufe für die Anwendung des Bau-Turbo im Innenbereich 
	 
	Fall 1: „Pille Palle“ - Verwaltungsprozessablauf  
	Beschreibung (bauplanungsrechtlich): 
	Untertypen/Beispiele 
	Verallgemeinerter Verwaltungsprozessablauf​ 

	 
	Fall 2: Überformung - Verwaltungsprozessablauf 
	Falldefinition “Überformung” (bauplanungsrechtlich): 
	Untertypen (denkbare räumliche Konstellation) 
	Verwaltungsprozessablauf (verallgemeinert) 

	Fall 3: Großes Areal - Verwaltungsprozessablauf 
	Falldefinition “Ex-B-Plan / Areal” (bauplanungsrechtlich) 
	Untertypen (denkbare räumliche Konstellationen) 
	Verwaltungsprozessablauf (verallgemeinert) 
	 

	Anonymisierte Praxisbeispiele aus den Kommunen 
	Beispiel 1 „Pille Palle" - Verwaltungsprozessablauf 
	Fallbeschreibung:  
	Ablauf Verwaltungsprozess (beispielhaft ausgefüllt) 

	Beispiel 2 „Pille Palle" - Verwaltungsprozessablauf 
	Fallbeschreibung:  
	Ablauf Verwaltungsprozess (Ideallauf): 

	 
	Beispiel 3 „Überformung" - Verwaltungsprozessablauf 
	Fallbeschreibung:  
	Ablauf Verwaltungsprozess (Beispielhaft ausgefüllt): 



